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Erwägungen

E. 17
décembre 1992 Die Schlussfolgerungen der VK wären daraufhin von der GVzu
konkretisieren und in die Form einer Konvention zu bringen, die nach ihrer Annahme zur
Ratifikation durch die Staaten auf- gelegt würde. Bis zum Inkrafttreten eines solchen
Abkom- mens dürfte also noch eine Weile vergehen. Demgegenüber ist im Falle des
Jugoslawienkonfliktes zweifellos Dringlichkeit geboten. Diese Auffassung wird von der
überwiegenden Mehrheit der Staaten geteilt Der Uno-Sicherheitsrat hat denn auch am 6.
Oktober 1992 die Einsetzung einer internationalen Ermittlungskommission beschlossen, die
aus Experten zu- sammengesetzt ist und zur Aufgabe haben wird, Informatio- nen über
systematische und schwerwiegende Verletzungen des humanitären Völkerrechts auf dem
Gebiet des ehemali- gen Jugoslawien zu sammeln und entsprechende Vorschläge
(Schaffung einer Gerichtsinstanz usw.) zu unterbreiten. Bevor Kriegsverbrecher aber auch
tatsächlich vor Gericht gestellt werden können, gilt es allerdings noch einige
Schwierigkeiten juristischer und praktischer Natur zu überwinden. Parallel zu den unter der
Aegide der Uno ausgeführten Arbei- ten hat die Parlamentarische Versammlung des
Europarates, gestützt auf den Bericht der Interpellantin (Doc. 6587), dem Ministerkomitee
in Empfehlung 1189 (1992) nahegelegt, «die Mitgliedstaaten einzuladen, sich im Rahmen
der Uno für die Einberufung einer diplomatischen internationalen Konferenz zur
Ausarbeitung einer Konvention über die Schaffung einer Strafgerichtsbarkeit einzusetzen
bzw. ein solches Ansinnen zu unterstützen«. Vor diesem Hintergrund beantwortet der
Bundesrat die ge- stellten Fragen wie folgt: 1. Der Bundesrat befürwortet die Schaffung
eines Gerichtsho- fes zur Beurteilung von Kriegsverbrechen. Nach wie vor unge- löst ist
dabei die Frage, ob eine solche Institution auch zur Be- handlung von anderen Verbrechen
gegen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit zuständig wäre. Der Bundesrat ist
diesbezüglich der Auffassung, dass Individuen, deren Handlungen vorsätzlich den Frieden
und die Sicherheit der Menschheit bedrohen, persönlich vor einem internationalen Gericht
zur Verantwortung gezogen werden sollten. Es muss jedoch betont werden, dass es in erster
Linie in der Verantwortung der Staaten selbst liegt, das humanitäre Völker- recht zu
respektieren und dafür zu sorgen, dass es respektiert wird. Dazu gehört insbesondere die
Verpflichtung zum Erlass und zur Anwendung von Normen, aufgrund deren Personen, die
sich in schwerwiegenderweise gegen das humanitäre Völ- kerrecht vergangen haben,
strafrechtlich verfolgt werden kön- nen. Alle Vertragsparteien der Genfer Konventionen
haben sich dazu verpflichtet Eine internationale Gerichtsbarkeit für die Beurteilung von
Verletzungen des humanitären Völker- rechts würde die Staaten deshalb nicht von ihrer
Pflicht entbin- den, Kriegsverbrecher strafrechtlich zu verfolgen. Es wäre be- dauernswert,
wenn das Bestehen eines internationalen Straf- gerichtshofes negative Auswirkungen auf
die entsprechenden Bemühungen der staatlichen Strafverfolgungsbehörden hätte. 2./3. Der
Bundesrat ist der Auffassung, die Einberufung einer diplomatischen Konferenz zur



Schaffung eines internationa- len Gerichtshofes für Kriegsverbrechen wäre zum heutigen
Zeitpunkt noch verfrüht, da einige Probleme der damit eng ver- bundenen Frage der
Schaffung einer internationalen Straf- rechtsordnung nach wie vor nicht gelöst sind. Der
Bundesrat hält deshalb dafür, den Abschluss der diesbezüglichen Arbei- ten der zuständigen
Uno-Organe abzuwarten. Obwohl die Schweiz nicht Uno-Mitglied ist, wird sie sich dafür
verwenden, dass jene Arbeiten vorangetrieben werden. Die Schweizer De- legation hat die
im Rahmen der 47. Session (1992) der Uno- Generalversammlung stattfindende Debatte
über den Jahres- bericht der VK zum Anlass genommen, einen Vorstoss in diese Richtung
zu unternehmen. 4. Die in den Antworten 1 bis 3 aufgeführten Standpunkte wer- den
anlässlich der Debatte im Ministerrat des Europarates zur Empfehlung 1189 (1992)
vertreten werden. 5. Aus den oben genannten Gründen ist der Bundesrat der Meinung, der
Zeitpunkt für die Einberufung einer diplomati- schen Konferenz in der Schweiz zur
Ausarbeitung einer Kon- vention über die Errichtung eines internationalen Tribunals zur
Beurteilung von Kriegsverbrechen und anderen Verbrechen gegen den Frieden und die
Sicherheit der Menschheit sei noch nicht gekommen. Er wird sich jedoch aktiv am diesbe-
züglichen Denkprozess sowie an der Ausarbeitung von ent- sprechenden Kodifikationen
beteiligen, nicht zuletzt deshalb, weil die dabei angestrebten Ziele eine Ergänzung und
Fortfüh- rung des den Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zu- satzprotokollen von
1977 innewohnenden Gedankengutes darstellen. Die Tatsache, dass die Zeit fürdie
Einberufung einer diplomati- schen Konferenz zu besagtem Thema dem Bundesrat als noch
nicht reif erscheint, bedeutet allerdings keineswegs, dass dieser die Wichtigkeit der
Problematik verkennt So ver- folgt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angele-
genheiten im Jugoslawienkonflikt aufmerksam die von der Uno getroffenen Massnahmen
und ist gegebenenfalls bereit, im Rahmen der Uno in New York oder der Konferenz von
Lon- don/Genf, sich an den in Sicherheitsratsresolution 780 vorge- sehenen Bestrebungen
zu beteiligen. #ST# 92.3311 Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Lage in
Ex-Jugoslawien. Einhaltung des Embargos Interpellation du groupe socialiste Situation en
ex-Yougoslavie. Respect de la décision d'embargo Wortlaut der Interpellation vom 24.
August 1992 Die Schweizer Bevölkerung ist, wie diejenige der anderen eu- ropäischen
Staaten, zutiefst schockiert und empört über den Krieg, der im ehemaligen Jugoslawien
weiterhin grosses Leid verbreitet. Mit jedem Tag zeigt sich deutlicher, dass der Kon- flikt in
Bosnien-Herzegowina nur weitergeführt werden kann, weil das von der Uno beschlossene
Embargo nicht eingehal- ten wird, ein Embargo, das auch die Schweiz einhalten will. Die
sozialdemokratische Fraktion fordert vom Bundesrat: 1. die formelle Zusicherung, dass
unser Land das Embargo strikt einhält, im speziellen die Zusicherung, dass kein schwei-
zerisches Unternehmen weder an Waffen- noch an Erdölliefe- rungen beteiligt ist; 2. sich
dafür einzusetzen, dass möglichst rasch eine politische Lösung gefunden werden kann;
insbesondere ist die Regie- rung dazu angehalten, ihre diesbezügliche Verfügbarkeit zu
bekräftigen und in den internationalen Organisationen, denen sie angehört, Initiativen zu
ergreifen; 3. die vermehrte Unterstützung der durch die internationale Gemeinschaft
beschlossenen Hilfeleistungen, indem er den Kriegsflüchtlingen grosszügig die Einreise
erleichtert und in- dem er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Hilfe an Ort
für die Opfer dieser grauenhaften und unbegreiflichen Metzelei verstärkt, denn schon bald
werden sie zusätzlich noch den Härten des Winters ausgesetzt sein. Texte de l'interpellation
du 24 août 1992 La population suisse, comme celle des autres pays euro- péens, est
profondément choquée et révoltée par la guerre qui continue à exercer ses ravages dans
l'ancienne Yougoslavie. Il s'avère de jour en jour davantage que le conflit en Bosnie-



Herzégovine peut se poursuivre en raison du non respect de l'embargo décidé par les
Nations Unies, mesure d'embargo que la Suisse a également décidé d'appliquer.
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